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(2) Für Verwaltungsverfahren zur Verhängung eines Buß-
geldes wegen eines datenschutzrechtlichen Verstoßes 
gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten und der allgemeinen Gesetze über das Strafver-
fahren, namentlich der Strafprozessordnung und des 
Gerichtsverfassungsgesetzes, entsprechend. Die §§ 56 
bis 58, 87, 88, 99 und 100 OWiG finden keine Anwen-
dung.

§ 26 
Durchsetzung und Vollstreckung von Bußgeldbe-

scheiden und anderen Anordnungen der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist berechtigt, sich 
im Wege der Amtshilfe der kirchlichen Aufsichtsbe-
hörde des Bußgeldschuldners zu bedienen, um die-
sen mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln der 
Rechtsaufsicht zu veranlassen, die Bußgeldforderung 
zu begleichen.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann auf der 
Grundlage eines von ihr erlassenen Bußgeldbescheides 
andere kirchliche Dienststellen verpflichten, die einem 
Verantwortlichen oder einer kirchlichen Stelle im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 lit. b) oder lit. c) KDG zustehen-
den  finanziellen Forderungen oder Zuschussansprüche 
ganz oder teilweise an die kirchliche Datenschutzauf-
sicht zu leisten, um auf diese Weise die Geldbuße zu 
vollstrecken oder zu sichern.

(3) Kommen die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
kirchlichen Stellen einem Antrag der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht nicht nach, ist diese berechtigt, die 
Bischöfliche Aufsicht einzuschalten, um rechtmäßige 
Zustände herzustellen. 

(4) Besteht die Möglichkeit einer staatlichen Vollstre-
ckungshilfe, kann die kirchliche Datenschutzaufsicht 
stattdessen diese in Anspruch nehmen.

(5) Unbeschadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die kirch-
liche Datenschutzaufsicht Inhaberin der Bußgeldforde-
rung und mithin Vollstreckungsgläubigerin.

(6) Unbeschadet des § 47 Abs. 3 KDG gelten die Absät-
ze 1 und 3 entsprechend für sonstige Anordnungen 
der kirchlichen Datenschutzaufsicht im Sinne des § 47 
Abs. 5 KDG.

Abschnitt 6
Schlussbestimmungen

§ 27 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zum 1. August 2021 in Kraft.

L.S.    + Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 151

Gesetz zur Regelung des Rechtsinstruments 
nach § 29 Gesetz über den

Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
im Bereich des Bistum Osnabrück 

(§ 29-KDG-Gesetz)

Zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29 KDG über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
wird das nachfolgende Gesetz erlassen.

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für kirchliche Stellen im Bereich 
des Bistums Osnabrück, die im weltlichen Rechtskreis              
öffentlich-rechtlich verfasst sind. Hierzu gehören neben 
der Diözese insbesondere der Bischöfliche Stuhl, das 
Domkapitel, die Kirchengemeindeverbände, die Kirchen-
gemeinden und die Schulstiftung im Bistum Osnabrück. 

§ 2
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag er-
folgt gemäß § 29 Absatz 3 KDG aufgrund eines Vertrages 
oder aufgrund dieses Gesetzes. Hierbei sind insbesondere 
die Vorgaben nach § 29 Absatz 3 und 4 KDG zu beachten.

§ 3
Regelung durch Verwaltungsverordnung

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Re-
gelungen trifft der Generalvikar.

§ 4
Schlussbestimmungen

Dieses Gesetz tritt zum 01.08.2021 in Kraft.

Osnabrück,  30.07.2021
L.S.    + Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 152

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Regelung des Rechtsinstruments nach 
§ 29 Gesetz über den Kirchlichen Daten-
schutz (KDG) im Bereich des Bistums 

Osnabrück vom 01.08.2021
(§ 29-KDG-Gesetz-DVO)

Gemäß § 3 des Gesetzes zur Regelung des Rechtsinstru-
ments nach § 29 KDG im Bereich Bistums Osnabrück 
vom 01.08.2021 wird für den Bereich des Bistums Osna-
brück folgende Regelung getroffen:


